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Interpellation Nicole Hirt (glp, Grenchen): Alter bei der Einschulung (Stichtag 31.07.) 

(20.03.2024)  

 
Der Stichtag für die Einschulung ist im Kanton Solothurn der 31. Juli. Dies in Anlehnung an das 
HarmoS-Konkordat, welchem 15 Kantone angehören. Somit ist beim Eintritt in den Kindergarten 
das jüngste Kind 4 Jahre und 2 Wochen alt, während das älteste 4 Jahre und 50 Wochen alt ist. In 
diesem Alter sind die entwicklungspsychologischen Unterschiede gewaltig. Hier ein Zitat einer 
schulischen Heilpädagogin: «In den letzten Jahren stellen wir zunehmend fest, dass wir vermehrt 
junge Kinder im Kindergarten haben, welche mit den täglichen Gegebenheiten überfordert sind. 
Oftmals ist es so, dass sie innerhalb der zwei Kindergartenjahre die Schulreife für den Übertritt in 
die 1. Klasse nicht erlangen und somit ein drittes Kindergartenjahr, welches bereits als Repetition 
gilt, bei uns absolvieren». Dies obwohl z.B. die Stadt Grenchen seit mehr als zehn Jahren einen 
Vorkindergarten betreibt und die frühkindliche Sprachförderung ebenfalls beschlossene Sache ist.  
Diese grossen Entwicklungsunterschiede, gepaart mit ebenfalls zunehmenden Verhaltensauffäl-
ligkeiten, treiben die Lehrpersonen des Zyklus 1 mehr und mehr an die Grenzen ihrer Belastbar-
keit oder darüber hinaus. Die jüngsten Kinder brauchen oft Unterstützung in ganz alltäglichen 
Situationen wie Schuhe anziehen, Reissverschlüsse schliessen, Treppen steigen, das Aufsuchen der 
sanitären Einrichtungen. Zeit, die dann für den Kompetenzerwerb gemäss Lehrplan 21 fehlt. Aus 
diesem Grund haben einige Kantone den Stichtag wieder zurückverlegt. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wie viele sehr junge Kinder (Einschulungsalter zwischen 31. Januar und 31. Juli erreicht) absol-

vierten in den letzten fünf Jahren im Kanton Solothurn ein 3. Kindergartenjahr? 
2. Wie viele dieser sehr jung eingeschulten Kinder benötigen in der späteren Primarschullaufbahn 

ab der 1. Klasse weitere Massnahmen (FS B, FS A)? 
3. Wie gross ist der Anteil dieser sehr jungen Kinder in den Schulstufen SEK B, P und E? 
4. Wie viele Kinder wurden in den letzten fünf Jahren schon vor Eintritt in den Kindergarten ab-

geklärt? 
5. Wie viele Kinder wurden im Zyklus 1 abgeklärt? 
6. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass ein Verschieben des Stichtages auf z.B. den 

31. Januar die Problematik entschärfen könnte? 
6.1 Wenn ja, was gedenkt er zu unternehmen? 
6.2 Wenn nein, warum nicht? 

7. Gibt es Signale aus anderen HarmoS-Kantonen, den Stichtag als ungünstig zu betrachten (nicht 
HarmoS-Kantone haben z.T. andere Stichtage)? 

 
Begründung 20.03.2024: Im Vorstosstext enthalten. 
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